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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

05.03.1990 

Geschäftszahl 

89/15/0006 

Rechtssatz 

Enthält ein Antrag um Sperrzeitverkürzung das Begehren, zu verschiedenen, bestimmten Zeiträumen (Nächten) 
die Sperrzeit gem § 198 Abs 3 GewO zu verkürzen, so liegt für jeden gesonderten Zeitraum ein gesondertes 
Ansuchen iSd § 12 Abs 1 GebG vor (Hinweis E 22.2.1988, 87/15/0106). 

Beachte 

Besprechung in: 

ÖStZB 1991, 251; 

AnwBl 1990/12 S 715 ; 


